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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1959

Norm

AußStrG §17

MG §32 Abs2

Rechtssatz

Auch der Aufhebungsbeschluß des Rekursgerichtes, das zwar den Fall einer Wiedereinsetzung für gegeben erachtet,

aber zunächst nur mit der Aufhebung der sie versagenden Entscheidung der ersten Instanz vorgeht, weil die

tatsächlichen Grundlagen für den Antrag in der ersten Instanz nicht erhoben wurden, ist - trotz Rechtskraftvorbehaltes

- unanfechtbar.
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